
Stadt Ratzeburg
Ratzeburg, 13.09.2013

- Finanzausschuss - 

Hiermit werden Sie

zur 2. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 24.09.2013, 17:00 Uhr,
in den   Stadtwald (Forstbegehung/Treffpunkt Wasserturm)

i. Anschluss Ratssaal, Unter den Linden

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie
verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

Punkt 1 Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n
und Feststellung der ordnungsgemäßen
Einladung, der Anwesenheit und der
Beschlussfähigkeit

Punkt 2 Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung
über die Nichtöffentlichkeit von
Tagesordnungspunkten

Punkt 3 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift
vom 20.08.2013

Punkt 4 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse
Punkt 5 Bericht der Verwaltung
Punkt 6 Fragen, Anregungen und Vorschläge von

Einwohnerinnen und Einwohnern
Punkt 7 Nachfolgenutzung des Jugend- und Sportheimes,

Riemannstraße 3
SR/BeVoSr/019/2013

Punkt 8 Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Ratzeburg
für das Haushaltsjahr 2012

SR/BeVoSr/393/2013

Punkt 9 Haushaltskonsolidierung, hier: weiteres Vorgehen
Punkt 10 Anträge
Punkt 11 Anfragen und Mitteilungen
Punkt 12 Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden

gez.
Erich Rick
Vorsitzende/r                                                                       





Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018
 Datum: 07.08.2013
 SR/BeVoSr/019/2013

Gremium Datum Behandlung
Finanzausschuss 20.08.2013 N

Verfasser: Hans Binder FB/Aktenzeichen: 6/23

Nachfolgenutzung des Jugend- und Sportheimes,
Riemannstraße 3

Zielsetzung: Inhaltliche Vorgaben zur Neuverpachtung des
Jugendgemeinschaftsraumes und der Kegelbahn und Nebenräumen

Beschlussvorschlag:
 
Der Finanzausschuss beschließt, die Verpachtung des
Jugendgemeinschaftsraumes und der Kegelbahn mit den Nebenräumen dem
Ratzeburger Sportverein zu den im Sachverhalt genannten Konditionen
vorzunehmen.  Damit wird den Forderungen des Ratzeburger Sportvereins auf
Vorhaltung einer „Sportgaststätte“ Rechnung getragen, andererseits dieser in
die Verantwortung genommen. .

___________________    __________________   
      Bürgermeister          Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
  am
Lutz Jakubczak am 06.08.2013
Bürgermeister Rainer Voß am 07.08.2013

Sachverhalt:

Die bisherige Pächterin hat das  Pachtverhältnis zum 31.5.2013  beendet und die
verpachteten Räume geräumt. Aufgrund des Vorschlages des Bürgermeisters, die
freigewordenen Räume für Schulzwecke und Zwecke der Jugendarbeit zu nutzten,
hat der Hauptausschuss am 8.7.2013 beraten, aber keinen Beschluss gefasst.
Folgendes ist festgehalten worden:
Abschließend wurde festgestellt, dass alle anwesenden Fraktionen eine Nutzung der
Räume wie vorgeschlagen für nicht geeignet halten und diese Nutzung ablehnen.
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Die Beratung über die Neuverpachtung mit allen Bedingungen wird Mitte August
2013 im Finanzausschuss stattfinden.

Der Ratzeburger Sportverein hat ein erhebliches und nachvollziehbares Interesse an
dem gastronomischen Betrieb des Jugendgemeinschaftsraumes. Schon früher war
der Ratzeburger Sportverein daran interessiert, das Jugend- und Sportheim zu
erwerben oder zu betreiben, wozu es dann jedoch nicht kam. Der RSV baute und
erweiterte sein Vereinsgebäude neben dem Jugend- und Sportheim mit einem
erheblichen Raumprogramm.

Es bedarf bei sachlicher Betrachtung keiner weiteren Erläuterung, dass es nicht die
Aufgabe der Stadt Ratzeburg ist, für einen gastronomischen Betrieb am
Riemannsportplatz und an der Riemannhalle zu sorgen, weil dies natürlich nicht zu
den Aufgaben einer Gemeinde gehört. Auch kann es nicht mehr Aufgabe der Stadt,
eine Kegelbahn zu betreiben und für deren Unterhaltung zu sorgen.

Die Grundunterhaltung beider Einrichtungen ist von der Stadt Ratzeburg seit 1975
mit hohem finanziellem Aufwand sichergestellt worden.

Vielmehr muss der Ratzeburger Sportverein – nachdem feststeht, dass die
Fraktionen in der Stadtvertretung eine weitere gastronomische Nutzung im Sinne des
Ratzeburger Sportvereins wünschen – in die Pflicht genommen werden, für die
gastronomische Versorgung von Sporttreibenden, Angehörigen und Gästen selbst
zu sorgen, wie es alle anderen größeren Vereine mit deutlich weniger Mitgliedern
auch ohne Unterstützung der Stadt in eigenen Räumen selbst organisieren.

Insofern muss überlegt werden, eine Verpachtung der in Frage stehenden Räume
ausschließlich an den Ratzeburger Sportverein vorzunehmen und diesem die
Betriebsverantwortung zu übertragen. Dabei braucht eine Unterverpachtung nicht
ausgeschlossen sein.

Die Vertragsbedingungen müssen sich an den bisherigen Rahmenbedingungen
orientieren:

1.Zur Verpachtung stehen an der Jugendgemeinschaftsraum  incl. aller Nebenräume

   und Außenterrasse, eine Kegelbahn mit Vorräumen, Umkleideraum und Toiletten, 
   sowie eine Außentoilettenanlage und zwei Stellplätze für den Pächter.

2. Inventar für die Gaststätte ist nicht vorhanden. Die Einrichtungsgegenstände und
die elektronische Anlage der Kegelbahn sowie Lüftungs- und Alarmanlagen (im
Jugendgemeinschaftsraum)  sind  vom Pächter mit einer  Abstandzahlung in Höhe
von 4.000,00 € zu übernehmen und gehen in dessen Eigentum über.

  Durch den Pächter ist der Prädikatserhalt der Kegelbahn
  (Bundeskegelbahn) zu gewährleisten. Alle Kosten der Wartung und Unterhaltung
  sowie Erneuerung der Kegelbahn und ihrer Einrichtungen sind vom Pächter zu
  übernehmen.
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3. Der Pächter verpflichtet sich, die Instandhaltung des Pachtobjektes
(Jugendgemeinschaftsraum, Nebenräume und Kegelbahn) mit Ausnahme von
Reparaturen an Dach und Fach   auf eigene Kosten fachmännisch vorzunehmen,
bzw. vornehmen zu lassen.  Die Instandsetzung umfasst neben den
Schönheitsreparaturen insbesondere auch  Wartung und Beheben von Schäden an
der Kegelbahnanlage, sanitären  Einrichtungen, und  Verschlüssen an Fenstern und
Türen.

4. Die Vorpächterin hat bei Beendigung des Pachtverhältnisses per 31.05.2013 eine
   Schönheitsreparaturen durchgeführt. Der Neupächter verpflichtet sich, diese bei
   Unterzeichnung des Pachtvertrages selbst, und auf eigene Kosten durchzuführen.
   Im Jugend- und Sportheim sind weitere Räumlichkeiten vorhanden. Diese werden 

   ausdrücklich nicht mitvermietet. In Gaststätte, der Kegelbahn, der Vorhalle und auf

   dem Vorplatz zur Gaststätte herrscht absolutes Rauchverbot. Den Gästen ist das 
   Rauchen auf der Außenterrasse gestattet.

5.Das Pachtobjekt wird zum Zwecke einer gewerblichen Gastronomie verpachtet. 
   Der Pachtpreis beträgt monatlich 1.200 € für  den Jugendgemeinschaftsraum, die
   Kegelbahn , weiterer Nebenräume und Parkflächen. Vorauszahlung für Heizung
   und   Warmwasser betragen monatlich 310,00 €. Die Stromkosten werden vom
   Pächter  direkt mit den Vereinigten Stadtwerken abgerechnet.
   Berechnungszeitraum ist das Kalenderjahr.

6. Die Pachtzeit wird auf die Dauer von 5 Jahren fest geschlossen. Eine Option für
   weitere 5 Jahre wird dem Pächter eingeräumt.

7.Alle notwendigen Versicherungen werden vom Verpächter auf eigene Kosten
   geführt. Der Pächter übernimmt die gesamte Verkehrssicherungspflicht für das
   Pachtobjekt.

8. Der Pächter übernimmt Schließdienste nach näherer Bestimmung für das
Gebäude, auch im nicht verpachteten, aber vom zu betretenen Bereich.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

Im Einnahmebereich keine Auswirkungen gegenüber der bisherigen Regelung; im
Ausgabebereich Entlastungen bei Unterhaltung und Betrieb der Kegelbahn.
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Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:



Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018
 Datum: 20.06.2013
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Gremium Datum Behandlung
Finanzausschuss 20.08.2013 Ö

Verfasser: Axel Koop FB/Aktenzeichen: 20 13 04

Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Ratzeburg für das
Haushaltsjahr 2012

Zielsetzung: 

Da die Stadt Ratzeburg kein Rechnungsprüfungsamt unterhält, ist es die Aufgabe
des Finanzausschusses, die Jahresrechnung zu prüfen und diese der
Stadtvertretung zur Feststellung zuzuleiten.

Beschlussvorschlag: 

Der Finanzausschuss fasst seine Prüfungsbemerkungen in dem Prüfungsbericht
zusammen und bittet den Bürgermeister, die Jahresrechnung 2012 mitsamt
Prüfungsbericht der Stadtvertretung vorzulegen.

___________________    __________________   
      Bürgermeister          Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Wolfgang Werner am 12.06.2013
Bürgermeister Rainer Voß am 20.06.2013

Sachverhalt: 

Nach § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit § 7
der Hauptsatzung der Stadt Ratzeburg hat der Finanzausschuss die Aufgabe, die
Jahresrechnung zu prüfen und der Stadtvertretung zur Beschlussfassung
(Feststellung) vorzulegen.

Zu prüfen sind insbesondere
 die Einhaltung des Haushaltsplanes,
 die vorschriftsmäßige sachliche und rechnerische Begründung und Belegung 

  der einzelnen Rechnungsbeträge,
 das rechtmäßige Verfahren bei den Einnahmen und Ausgaben sowie
 die einwandfreie Führung der Vermögensrechnung.
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Dabei müssen nicht alle Unterlagen im Einzelnen geprüft werden, sondern nach
pflichtgemäßem Ermessen kann eine Beschränkung des Umfanges erfolgen und
eine stichprobenartige Prüfung durchgeführt werden.

Das Prüfungsergebnis ist in einem Schlussbericht zusammen zu fassen, der der
Stadtvertretung zusammen mit der Jahresrechnung vorzulegen ist (Entwurf als
Anlage 1 beigefügt).

Die nach den §§ 93 GO und 37 GemHVO erstellte Jahresrechnung einschließlich
aller Anlagen sowie alle Zahlungsunterlagen werden am Sitzungstag zur Prüfung
bereitgestellt.

Unterlagen über die Vermögensrechnung können nicht vorgelegt werden, da diese
seit 1965 nicht mehr fortgeführt worden ist.

Die Jahresrechnung 2012 schließt im Verwaltungshaushalt mit einem
Soll-Fehlbetrag in Höhe von 1.570.169,07 € ab und liegt damit rund 1,29 Mio. €
unterhalb des Fehlbedarfes von 2.857.700,00 €.

Der Ausgleich im Vermögenshaushalt wurde durch die gesetzlich vorgeschriebene
Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgungsbeträge
(~ 917 T€) erreicht.

Weitere Verbesserungen im Vermögenshaushalt führten letztendlich dazu, dass die
Kreditaufnahme um 22.021,52 € gesenkt werden konnte.

Ausführliche Darstellungen der Entwicklungen der Einnahmen und Ausgaben sind
der Jahresrechnung beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

Nicht durch den Beschluss, wohl aber durch das Ergebnis der Rechnung 2012 mit
einem deutlich gesenkten Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt und einer geringeren
Kreditaufnahme als geplant werden auch die Ergebnisse der Folgejahre
entscheidend verbessert.

Anlagenverzeichnis: 

- Entwurf Schlussbericht

mitgezeichnet haben:



                          -Entwurf-    Anlage 1

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Ratzeburg
zur Jahresrechnung 2012

_________________________________________________________________________________________

Die Jahresrechnung 2012 mit allen Anlagen und Zahlungsbelegen wurde am __.__.____
im Rathaus der Stadt Ratzeburg durchgesehen und stichprobenartig geprüft.

Folgende Anmerkungen und/oder Beanstandungen sind zu notieren:

1. Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt  mit bereinigten Soll-Einnahmen
in Höhe von 17.999.896,16 €  sowie                             mit bereinigten Soll-Ausgaben
in Höhe von 19.570.065,23 € ab,
und weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 1.570.169,07 € aus.

Das geplante Defizit (Fehlbedarf) von 2.857.700 € konnte durch Verbesserungen aus
Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den einzelnen Einnahme- und
Ausgabepositionen in allen Unterabschnitten deutlich um rd. 1,29 Mio. € auf einen
nunmehr entstandenen Fehlbetrag (=1.570.169,07 €) gesenkt werden.

Maßgebend für die Höhe des Fehlbetrages ist die nach den rechtlich relevanten
Bestimmungen des Gemeindehaushaltsrechts für Schleswig-Holstein vorgenommene
Mindestzuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe der
ordentlichen Tilgung von Krediten (~ 917 T€).

Der Vermögenshaushalt schließt mit bereinigten Soll-Einnahmen
in Höhe von 4.671.159,32 €     und  mit bereinigten Soll-Ausgaben
in Höhe von 4.671.159,32 €     ab,
weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen.

Hier konnte die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 329.400 € um 22.021,52 €
auf 307.378,48 € gesenkt werden.

2. Aus der Belegprüfung ergeben sich folgende Anmerkungen:

 Haushaltsstelle  Bemerkungen

a)    

b) 

c)                                       

d)  

3. Abschließend kann festgehalten werden, dass der Haushaltsplan eingehalten wurde,
die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet
sind und bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist.
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